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Begründung zur Thüringer Verordnung über den Naturpark Thüringer Schiefer-gebirge/ Obere Saale
A. Allgemeines

Als Naturparke werden großräumige Landschaften ausgewiesen, die sowohl aus Gründen des Naturschutzes als auch wegen der durch ihre Eigenart und Schönheit bedingten Erholungseignung von landesweit herausragender Bedeutung sind. Die Ausweisung hat zum Ziel, diese Landschaften hinsichtlich ihres Naturschutz- und Erholungszwecks zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln. Die Umsetzung der Ziele wird an Hand von Qualitätskriterien regelmäßig überprüft. Dazu gehört auch die Einbindung in die Dachmarke „Nationale Naturlandschaften“.
Naturparke in Thüringen sollen einer umfassenden Entwicklung der durch traditionelle Nutzungen geprägten Landschaften mit der darin gewachsenen Arten- und Biotopvielfalt sowie der noch vorhandenen naturnahen Lebensräume dienen. Zugleich soll dieses Potenzial naturschonend erschlossen und erlebbar gemacht werden, um die landschaftsbezogenen Erholungsmöglichkeiten zu verbessern und in den meist strukturschwachen Räumen den Tourismus als wichtigen Wirtschaftszweig zu fördern. Darüber hinaus soll in Naturparken eine naturschonende und erholungsgerechte Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung gefördert werden. Somit soll im Zusammenwirken mit der Bevölkerung eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Agenda 21 als Vorbild für andere Regionen initiiert und aufgebaut werden. Durch eine die fachliche Aufgabenerfüllung begleitende Öffentlichkeitsarbeit und attraktive Bildungsangebote sollen die Bevölkerung und die Besucher des Naturparkes über die Ziele und Aufgaben des Natur- und Ressourcenschutzes informiert werden, um so das allgemeine Umweltbewusstsein und -verständnis zu fördern.

Der Naturpark Thüringer Schiefergebirge/ Obere Saale soll eine durch den Menschen geprägte und über Jahrhunderte gewachsene, reich strukturierte Kulturlandschaft mit fünf deutlich differenzierten Landschaftsteilen umfassen. Besiedlung, Nutzung und das Entstehen von typischen Bewirtschaftungsformen verliefen in diesen fünf Landschaftsteilen unterschiedlich. Der Einfluss der naturräumlichen Gegebenheiten wirkt in Teilen heute noch fort und ist für Bevölkerung und Besucher erlebbar.   

Der besondere landschaftliche und damit touristische Reiz des Naturparks besteht in der räumlichen Nähe und großen Differenziertheit der unterschiedlichen Landschaftsteile mit ihren Auswirkungen auf Orts- und Landschaftsbilder und soll als Besonderheit erhalten und weiterentwickelt werden, u. a. im Rahmen eines Geoparks.

Diese vom Menschen genutzte und geprägte Landschaft zu schützen, zu entwickeln und erlebbar zu machen, soll Aufgabe des Naturparks Thüringer Schiefergebirge/ Obere Saale sein. Er soll zu einer Modellregion für den schonenden Umgang des Menschen mit der Natur und ihren Ressourcen entwickelt werden, das heißt, er soll für andere Regionen Modellkulisse einer nachhaltigen Entwicklung sein. Dieses Nachhaltigkeitsprinzip muss, soll es erfolgreich sein, für alle Landnutzungen gelten und auch Land-, Forst- und Wasserwirtschaft, Tourismus und Verkehr sowie Gewerbe und Wohnen einschließen. 

Im Ergebnis soll der Naturpark Thüringer Schiefergebirge/ Obere Saale eine vielgestaltige und harmonische Kulturlandschaft mit einer reichhaltigen und erlebnisreichen Naturausstattung und mit traditionell gewachsenen und regionaltypischen Siedlungsstrukturen und Lebensweisen sein. Er soll zu einer Region werden, die sich bei einer zukunftsweisenden Entwicklung ihre Identität und ihre Besonderheiten bewahrt.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 1:
Der § 1 beschreibt die Lage im Raum und die Abgrenzung des Naturparks sowie die Niederlegung der rechtsverbindlichen Abgrenzungskarten.

Absatz 1 enthält zu einer ersten Orientierung eine Aufzählung der im Naturpark liegenden Landschaftsteile.

Nach Absatz 3 ergibt sich die örtliche Lage des Naturparks aus der Übersichtskarte im Maßstab 1:120000. Die Übersichtskarte ist Bestandteil der Verordnung und wird mit dieser im Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen veröffentlicht.

Die exakte Festlegung der Grenze des Naturparks erfolgt gemäß Absatz 4 in der Schutzgebietskarte im Maßstab 1:25 000. Die Schutzgebietskarte wird mit In-Kraft-Treten der Verordnung in der obersten Naturschutzbehörde niedergelegt. Ausfertigungen dieser Karte sind bei der oberen Naturschutzbehörde, bei den von der Verordnung betroffenen unteren Naturschutzbehörden sowie bei der Naturparkverwaltung für jedermann einsehbar.

Durch die Regelungen der Absätze 1 bis 4 wird es den potenziell von der Verordnung Betroffenen ermöglicht, sich jederzeit aus leicht zugänglichen Quellen ohne größeren Aufwand über den Geltungsbereich der Verordnung zu informieren. 

Zu § 2:
Diese Bestimmung stellt klar, dass die Regelungen über alle sonstigen naturschutzrechtlichen Schutzgebiete, wie zum Beispiel Naturschutzgebiete, auf der Fläche des Naturparks durch die Verordnung über den Naturpark Thüringer Schiefergebirge/ Obere Saale nicht berührt werden. Die anderen Schutzgebiets-Regelungen gehen damit der Verordnung über den Naturpark Thüringer Schiefergebirge/ Obere Saale insoweit vor.
Nach Satz 2 gelten insbesondere die in den Regelungen über sonstige Schutzgebiete enthaltenen Verbote fort. Bei der Durchführung von Vorhaben, die diesen Verboten widersprechen, ist somit entsprechend den jeweiligen Bestimmungen eine Befreiung beziehungsweise Genehmigung durch die zuständige Naturschutzbehörde erforderlich.

Durch Satz 3 soll verhindert werden, dass insbesondere bei Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen auf Grundlage der Verordnung über den Naturpark  Thüringer Schiefergebirge/ Obere Saale Widersprüche zu den Regelungen über weitere Schutzgebiete auftreten. So ist zum Beispiel in Naturschutzgebieten deren besondere Bedeutung für Arten, Lebensgemeinschaften und Biotope ebenso zu beachten wie in Landschaftsschutzgebieten deren besondere Bedeutung für den Erhalt des Landschaftscharakters und für die Erholung.

Zu § 3:

In § 3 werden Zweck und Ziele der Naturparkausweisung dargestellt. Das Gebiet des Naturparks stellt eine durch den Menschen geprägte, historisch gewachsene und reich strukturierte Kulturlandschaft dar.

Charakteristisch sind die fünf deutlich differenzierten Landschaftsteile des Naturparks, die  sich den Naturraumuntereinheiten „Hohes Thüringer Schiefergebirge- Frankenwald“, „Oberes Saaletal“, „Ostthüringer Schiefergebirge-Vogtland“, „Schwarza-Sormitz-Gebiet“ und „Plothener Teichplatte“ zuordnen lassen. 

Dabei dominieren im Hohen Thüringer Schiefergebirge-Frankenwald die großen zusammenhängenden, weitgehend unzerschnittenen und ruhigen Waldgebiete, in die der Rennsteig als touristische Schwerpunktroute eingebettet ist, die relativ kleinen, kompakten Ortschaften mit dem ortsbildprägenden Einsatz von Schiefer als Dach- und Wandverkleidung sowie die landwirtschaftlichen Flächen mit einem hohen Grünlandanteil. Das „Grüne Band“ entlang der ehemaligen deutsch- deutschen Grenze ist ein bedeutendes geschichtliches Zeugnis und wichtiger Verbund von wertvollen Biotopen. 

Im Landschaftsteil Oberes Saaletal liegen nicht nur die traditionellen Erholungs- und Freizeitbereiche um die Saaletalsperren, die heute zu den bedeutendsten Destinationen für Campingtourismus im Freistaat Thüringen gehören. Hier befinden sich auch naturschutzfachlich wertvolle geschützte Bereiche – oftmals in unmittelbarer Nachbarschaft zu den touristischen Erholungsanlagen, wodurch eine Besucherlenkung und Nutzungsentflechtung von besonderer Bedeutung sind.

Der im Naturpark liegende Teil des Ostthüringer Schiefergebirges-Vogtland vermittelt durch die großen landwirtschaftlichen Kulturflächen unterschiedlicher Nutzungsintensität, eine geringe Zersiedelung und die Beschränkung der großflächigen Gewerbeentwicklung auf zwei Standorte den Eindruck einer großzügigen offenen Landschaft, die weiträumige und ungestörte Panoramablicke bietet. Von besonderem naturschutzfachlichen Wert und einer hohen Bedeutung für ein abwechslungsreiches Landschaftsbildes sind hier u. a. die linearen Biotopstrukturen naturnaher Bäche, Alleen und Feldgehölze, naturnahe Waldränder und die ortsbildprägenden Haus- und Obstgärten in den landschaftstypischen Dörfern.

Das Schwarza-Sormitz-Gebiet beeindruckt durch seine zahlreichen Fließgewässer mit bachbegleitendem Grünland und die stark zertalte, außerordentlich strukturreiche Landschaft. Der historische Bergbau hat teilweise geologisch und naturschutzfachlich bedeutende Bereiche hinterlassen, die wie die hier typischen Ortschaften als Besonderheiten der Landschaft über Umweltbildungsmaßnahmen zu vermitteln sind.

Für die Plothener Teichplatte mit seinen bedeutenden großflächigen Schutzgebieten wird eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit und Besucherlenkung angestrebt. Die typische Landschaft mit ihrer engen Verzahnung von Teichen, Wiesen, Wäldern und Landwirtschaftsflächen unterschiedlicher Nutzungsintensität und typischen Ortschaften sowie ihrer besonderen, teilweise noch nachvollziehbaren Entstehungsgeschichte ist von besonderem Wert für Einwohner und Touristen.  

Das Gebiet des Naturparks soll als Modellregion einheitlich entwickelt und präsentiert werden.

Absatz 1 enthält zunächst eine allgemeine Darstellung der Schutz- und Entwicklungsziele des Naturparks. Es wird verdeutlicht, dass die Ziele des Naturschutzes und der Erholung grundsätzlich nicht in Widerspruch zueinander stehen. Vielmehr sind diese bei der Entwicklung des Gebietes allgemein und insbesondere bei Durchführung konkreter Maßnahmen zu einem angemessenen und gerechten Ausgleich zu bringen. Dies kann unter Umständen eine räumliche Entflechtung der Nutzungsinteressen bedeuten. Im Zusammenwirken aller Interessen soll eine nachhaltige Entwicklung des Gebiets erreicht werden.

In Absatz 2 werden die Schutz- und Entwicklungsziele für die gesetzlich vorgegebenen Bereiche Naturschutz und Erholung näher ausgeführt.

Absatz 3 betont die Bedeutung einer die fachliche Aufgabenerfüllung begleitenden Öffentlichkeitsarbeit für die Verwirklichung der Ziele des Naturparks. Diese soll, ebenso wie die Bereitstellung von Bildungsangeboten, das allgemeine Umweltbewusstsein und -verständnis fördern und insbesondere die Akzeptanz des Naturparks bei der einheimischen Bevölkerung sowie bei Besuchern des Gebiets erhöhen. Eine Verwirklichung der Ziele des Naturparks ist ohne die Unterstützung der Bürger nicht möglich. Die Öffentlichkeitsarbeit soll sich in die bundesweite Öffentlichkeitsarbeit unter der Dachmarke „Nationale Naturlandschaften“ einbinden. Ergänzend werden für eine nachhaltige Regionalentwicklung unverzichtbare Ziele der Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung spezifiziert. Dabei ist es Ziel, insbesondere die Inanspruchnahme von gewachsenem Boden durch die vorrangige Nutzung von Siedlungsbrachen zu minimieren.

Dabei sind die jeweiligen konkreten Ziele nie ausschließlich einem Bereich zuzuordnen, sondern besitzen immer auch einen übergreifenden Bezug. Bei den Zielformulierungen wird insbesondere der Entwicklungsgedanke, der seinerseits jedoch auf den bereits vorhandenen besonderen Gegebenheiten in dem Gebiet des Naturparks beruht, hervorgehoben. Durch die Formulierung der Schutz- und Entwicklungsziele sollen bestimmte Nutzungen beziehungsweise deren Ausgestaltungen gefördert werden. Dies betrifft aber nicht nur die ausdrücklich genannten Nutzungen, sondern auch diejenigen, die sich aufgrund ihrer konkreten Ausgestaltung unter die in der Verordnung enthaltenen allgemeinen Umschreibungen subsumieren lassen. Damit ist jedoch keinesfalls ein Ausschluss derjenigen Nutzungen verbunden, die nicht unter diese allgemeinen Umschreibungen zu fassen sind. Mit der Verwirklichung der Schutz- und Entwicklungsziele soll das Gebiet zu einer Modellregion für eine nachhaltige Entwicklung werden.

Die gewählten Formulierungen lassen die Realisierung der geplanten Straßenprojekte insbesondere der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit entsprechend der raumordnerischen Ziele zu.

Aufgrund seines Modellcharakters für eine nachhaltige Entwicklung entsprechend den genannten Zielen ist das Gebiet des Naturparks bei der Umsetzung von Fördermaßnahmen der öffentlichen Hand in den Bereichen Vertragsnaturschutz, umweltgerechte Land- und Forstwirtschaft, umweltschonender Tourismus, Dorfentwicklung und Städtebau, Entwicklung nachhaltiger Wirtschaftsformen und Umweltbildung sowie Vorhaben der Europäischen Gemeinschaft angemessen zu berücksichtigen.

Zu § 4:

Das formulierte Verbot, Windparke und Windkraftanlagen (WEA) zu errichten sowie bereits bestehende zu erweitern, resultiert aus den von ihnen ausgehenden Beeinträchtigungen, insbesondere für das Landschaftsbild. Das Verbot der Erweiterung bestehender Windparke oder Windkraftanlagen beinhaltet auch das „Repowering“ - d.h., den Ersatz älterer vorhandener WEA durch neue, leistungsfähigere WEA - soweit dies mit einer größeren Anlagenhöhe oder zusätzlichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes verbunden ist. 
Auch das Verbot der den Landschaftscharakter verändernden Neuaufschlüsse für Gesteinsabbau wird vorrangig wegen möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes aufgenommen und soll die besondere Bedeutung des Naturparks für Erholung und Tourismus bewahren.

Zu § 5:

Ausnahmetatbestände sind wegen des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit in die Verordnung aufzunehmen.

Der Abbau von Bodenschätzen in Gebieten, in denen durch die Regionalen Raumordnungspläne dem Bergbau ein Vorrang eingeräumt wurde und die Aufsuchung und Gewinnung bergfreier Bodenschätze im Rahmen bereits erteilter Bergbauberechtigungen sollen von den Verboten des § 4 ausgenommen bleiben, da in diesen Fällen bereits eine Abwägung der Belange mit der Erklärung des Vorrangs dieser Projekte erfolgt ist.
Zu § 6:

Absatz 1 regelt die Möglichkeit der Befreiung von den Verboten des § 4. Die Zuständigkeit für die Befreiung wird an die Zuständigkeit des §36a ThürNatG geknüpft.
In Absatz 2 ist das Verhältnis zwischen einer nach der Naturparkverordnung erforderlichen Befreiung und einer nach den Vorschriften über Natur- und Landschaftsschutzgebiete erforderlichen Befreiung oder Genehmigung geregelt. Die für Natur- und Landschaftsschutzgebiete geltenden Regelungen  gehen wesentlich über die Restriktionen der Naturparkverordnung hinaus und es ist eine umfassende Zuständigkeit der unteren Naturschutzbehörde gegeben. Somit ist es angebracht, die nach der Naturparkverordnung erforderlichen Befreiungen hinter die unter Gesichtspunkten des Natur- und Landschaftsschutzes erforderlichen Befreiungen oder Genehmigungen zurücktreten zu lassen.

Dies gilt auch für die Befreiungen oder Genehmigungen nach Natur- und Landschaftsschutzgebietsverordnungen, die erst nach In-Kraft-Treten der Naturparkverordnung erlassen werden.

Zu § 7:
Der Rahmen des § 15 Abs. 2 Satz 2 ThürNatG, wonach für Naturparke Naturparkpläne aufgestellt werden können, wird durch § 7 Abs. 1 dahingehend ausgeschöpft, dass ein Naturparkplan für den Naturpark „Thüringer Schiefergebirge/ Obere Saale“ aufzustellen ist. In dem Naturparkplan ist der Naturpark den gesetzlichen Anforderungen des § 15 Abs. 2 ThürNatG entsprechend zu gliedern. Dabei sind die Schutz- und Entwicklungsziele inhaltlich und flächenmäßig zu konkretisieren sowie die für deren Umsetzung erforderlichen Maßnahmen in den Naturparkplan aufzunehmen. Nur durch die Aufstellung und Beachtung eines solchen Plans kann die Verwirklichung der Ziele der Verordnung erfolgen. Außerdem dient diese Festlegung der Erfüllung der Qualitätskriterien für Naturparke in Deutschland.
Nach Absatz 2 ist der Naturparkplan unter Beteiligung der Gebietskörperschaften und, soweit sie in ihren Aufgabenbereichen berührt sind, sonstiger Betroffener zu erstellen, um so sämtliche für die Aufstellung des Planes erforderlichen Fakten zu ermitteln und eine hohe Akzeptanz des Naturparkplans und der darin enthaltenen Ziele und Maßnahmen zu gewährleisten. Das dient der Umsetzung des Plans im Konsens.
Bei der Aufstellung des Naturparkplans sind die raumordnerischen Vorgaben, insbesondere die in den regionalen Raumordnungsplänen enthaltenen Ziele und Grundsätze, ihrer rechtlichen Qualität entsprechend zu beachten beziehungsweise zu berücksichtigen. 

Zu § 8:

In dieser Bestimmung wird die gesetzliche Vorgabe des § 15 Abs. 3 ThürNatG, nach der in der Rechtsverordnung der Träger des Naturparks zu benennen und seine Verwaltung zu regeln ist, erfüllt. Träger des Naturparks ist der Freistaat Thüringen. Die Trägerschaft wird von der Naturparkverwaltung Thüringer Schiefergebirge/ Obere Saale wahrgenommen. Sie unterstützt die Entwicklung des Naturparks in den Bereichen Erholung und Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit sowie Naturschutz und Landschaftspflege. Insbesondere die Tourismusentwicklung erfolgt in enger Abstimmung mit den regionalen Tourismusverbänden und Gebietskörperschaften unter Wahrung der Ziele einer naturverträglichen Erholungsnutzung.
Im Absatz 2 werden die wichtigsten Aufgaben der Naturparkverwaltung beispielhaft aufgezählt.

Zu § 9:

§ 9 regelt die Ordnungswidrigkeiten. 
Zu § 10:
§ 10 regelt das In- Kraft-Treten der Verordnung. Eine Befristung der Verordnung ist nicht angezeigt, da das Schutzinteresse dauerhaft besteht.
